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Neues helveli
l Fortsetzung des schweitz

Herausgegeben von Escher und l

Baud I.

Gesezgcbung.
Grosser Rath, 24 Jul.

Forts, tzung.)
Seeret an: Das Wort Bcsieurung ist vielleicht

nicht ganz zweckmätzg; überhaupt aber sind Aus-
nahmen vom Gelez sehr bedenklich, und es wurde
hierbei auch noch näherer Bestimmung bedürfen,
um diese Ausnahmen gestatten zu k nnen; denn
einige Gegenden, die üstdcr Linie der Armee liegen,
sind vielleicht weniger bedrängt,als andere, die in der
Entfernung sind, und es ist besser, um Ausnahmen
auszuweichen, mit Ver einenHand die Auflagen zu
beziehen, und mit der andern da, wo dieses unent-
behrlich nothwendig ist, dieselben zurükzugeben ;
daher stimme ich Cärtisr bei.

Kühn: Es ist Thatsache, das einzelne Gegen-
den so sehr gcdrukt sind, daß es unmöglich ist in
denselben die steuern zu entheben, weil dieselben
beynahe der unentbehrlichsten Lebensmitte! beraubt
sind: da nun unmöglich ist hier die Auflagen zu
beziehen, warum nicht das Dircltorium durch das
Gesez bevollmächtigen, dieses zu unterlassen, und
dadurch den bloß^ willkührlichen Ausnahmen zu-
vorzukommen? Da nun diese Begünstigung sowohl
als die wirkliche Unterstützung selbst, in vielen Gegen-
den durchaus nothwendig ist, so beharre ich auf
dem §.

Ca rrard denkt nicht einmal daran, in solchen
Gegenden die Auflagen zu beziehen, die nicht nur
nichts bezahlen können sondern die noch der un-
entbehrlichsten Bedürfnisse beraubt sind; aber dieser
§ wäre zu unbestimmt, weil beynahe überall Trup-
pen sind, und nur das- mehr ober minder die Un-
eutbchrlichkeit der Unterstützung ausmacht; würden
wir den § annehmen, so wurde sich jede mehr und
minder beschwerte Gemeinde im Fall glauben, von
den Auflagen befreyt zn werden, und dadurch könn-
te alch die Existenz der Rcpub-ik in Gefahr kom-
men; also lasse man dissc-i ganz weg und setze

emsig dem 1. § bey, daß das Direktorium durch
thätige Hülfe die Erleichterung der zu sehr beschwer-
ten Gemeinden zu bewir-cn suchen soll.

sch es Tagblatt.
ê r ì sch c n R e p :: butane r s j

lfteri/ Mitgl. der gchtzg. Räthe.

v. Bern, 27. Zul. (y. Thermit». vik.

Z l m m e r m a n n : Ich vielleicht mehr als kein
anderes Mitglied kenne das Elend eines Theils der
Cau-one Baden und Aargau; allein dessen ungeach-
tct kann ich diesen § nicht anzunehmen anrathen,
denn wo liegen die Armeen? Vom Wallis bis
nach Bawl; also beinahe überall, und überall kôn-
uen die Auflagen doch nicht nachgelahen werden:
da in mehreren Gegenden die Auflagen nicht einmal
bezogen werden könnten, wenn man dieses auch
wollte, und man nicht wie Secretan glaubte, mit
der einen Hand beziehen, und mit ser andern wie-
der zurü.kgeben kann, ' so wird dos, was Kühn
wünscht, von selbst bewirkt werden : ich stimme also
Carrard bei, daß der § weggelassen werde, dage-
gen der erste den vorgeschlagnen Zusatz erhalte. —

Graf ist gleicher Meinung, denn er weiß, daß
Gemeinden, die sehr reich sind an Gcmeindgütern,
um Unterstützung driugendst baten : wie würde es
also erst gehen, wann wir den § annehmen wnr-,
den: er stimmt Cartiers Antrag bei.

Fierz kann dem § nicht beistimmen, weil auch
in den gedrüktesten Gemeinden noch einzelne Höfe
sind, die sich weniger belastet finden als der übn-
ge Theil, und selbst im Kanton Zürich, wo das
Kriegstheater ans stärksten ist, klagt man nicht so
sehr über Druk, um jede Beziehung der Auflagen
für unmöglich zu halten; wohl ist der stärkste Druk
da wo die Kaiserlichen Contributionen einziehen,
die jungen Leute aushcben, und Lieferungen begeh-
ren: ich stimme also für Aussireichung des §.

Cusior will einzig den § zu besserer Abfassung
der Commission zurükweisen, weil die meistcn Ein-
Wendungen nur auf der unbestimmten Abfassung
bernheu. Der § wird durchgestrichen, und dagegen
dem 1. § beigefügt, daß das Direktorium thätige
Hilfe leisten soll.

§ z. und 4. werden ohne Einwendungen ange-
nommen.

§ 5. Esch er: viele Gegenden sind in Helvetic»,
in denen beinahe keine Einwohner schreiben können,
und überdem sind viel? und gerade die abscheulich-
sten Bcschadigungeu von der Art, daß sie au Or-
M verrichtet werden, wo nicht sogleich ein Verbal-
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Prozeß kann aufgenommen werden; sollte nun in
diesen Gegenden und für diese Bedrückungen keine
Genugthuung statt haben können? Ich fodre, daß
diesem § beigesezt werde, daß auch Klagen,
weiche durch andere rechtsgültige Beweise erwiesen
werden können, angenommen werden sollen.

Custor stimmt'ganz Eschern bei, will aber,
daß hier nicht vom frankischen Milstar ausschlieft
send gesprochen werde, weil auch durch das heft
vetischc Militär Bedrückungen vorgehen können,
gegen welche Genugthuung ssratt haben muß.

Su ter ist ganz CustorS Meinung, und wünscht,
daß auch in der Versammlung nur auf bestimmte
Thatsachen Klagen angebracht werden.

Cartier folgt, denn man klagt meist mehr
wider das helvetische Milicair als wider das scan-
kische, wenn man beide kennen zu lernen den An-
laß hat.

Kühn: Gegen das helvetische Militär hat der
gewöhnliche Rechrsgang Plaz, hingegen gegen das
fränkische nicht, darum mußte eine bestimmte Form
vorgeschrieben werden, wie man sich gegen dieses

zu verhalten habe: überdem weiß ich aus Ersah-
rung, daß oft Beamte klagen, und wenn man sie

um bestimmte Thatsachen ansucht, so sind oieseft
ben selten zu erhalten: ich beharre also auf dem §.

Der § wird mit Eschers und Cnstors vorge-
fchlagnen Verbesserungen angenommen.

K 6. Custor: Nur wenn es fränkische Soldaten
betrift, soll man sich an fränkische Behörden wen«
den. Fierz: Besser ist es zu sagen, diese Klagen
sollen an die militärischen Behörden gebracht wer-
den. Diese lezte Abfchssungsvervesscrung wird an-
genommen.

Serre tan im Namen einer Commission legt
ein Gutachten vor, über den Zutritt eines Vftr-
theils des Senats, und über die Wiederergänzung
desselben, nach dem Verhältniß der Bevölkerung'.

Anderwerth: Die Commission vergaß anzn-
zeigen, daß sie nicht einmüthig war, denn ick) have
nicht beigestimmt, wollte aber kein Mmoritarsgut-
achten vorlegen, sondern behalte mir vor, meine

Einwendungen gegen dieses Gutachten mündlich
zu machen.

Secretan: Man vergesse nicht, daß wir ziem«

lich nahe bei dem Zeitpunkt sind, wo dieser Vor«
schlag ausgeführt werden sollte, und daß der Ge«

genstand ziemlich schwierig seyn könnte, besonders
dessen Annahme im Senat: würden nun unsre Be-
schlüsse einige Male nach einander verworfen, so

könnte die ganze Sache verspätet werden, daher
begehre ich Dringlichkeitserklarunz und Behandlung
in 2 Tagen.

Anderwerth folgt. Custor denkt, je sorg-
fältiger die Sache berathen würde, desto bester nvcr-
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de sie ausfallen, und also auch desto weniger ver-
worsen werden, daber fodert er Behandlung des
Gutachtens in Z Tagen.

Carrier sieht die Sache für gleichgültig an,
weil er denkt, heut oder morgen, oder die nächste
Woche, wenn das Gutachren behandelt Wird, so
werde dasselbe verworfen werden.

Guter: Dieses Gutachten Möchte wohl mit
seinen eignen GrundsaSen im Widerspruch seyn,
da man es aber doch behandeln muß, so muß man
es auch untersuchen können: also fodre ich BeHand-
lung auf nächste Woche.

Pozzi: Man übersetze dieses wichtige Gutach-
ten auch ins italiänische.

Secretan: Das Gutachten ist nicht aus der
Luft gegriffen, sondern die Verzeichniße von den
Uroersammlnngcn, die von den Miiiräreinschrei-
düngen, und die über den Bnrgereid, wurden da-
bei zu Rache gezogen, also klage man nicht, bis
mau die Sa he naher untersucht hat: ich beharre
auf meinem Antrag.

Die Dringlichkeil wird erklart, und das Gut-
achten auf Samstag an die Tagesordnung gesezt.

Secretan im Namen der Militarcommi'ssion
zeigt an, daß dieselbe den Militärcodex von Frank-
reich zwekmäßiger halte, als den Auszug desselben,
den die lcmanische Nationalversammlung vor einem
Jahr gesezlich bestuumte, denn es ist in diesem Ans-
zug von Vestungen die Rede, welche wenigstens z
Stürme aushalten sollen- ehe sie capituiicren dick-
sen, und dagegen fehlen ganze Kapiiel, wie z. B.
das über die Spionen; auch sind einige Grafen
übermaßig verstärkt worden, daher tragt die Com-
Mission an, bei dem genomnmcn Beschluß zu biei-
ben, und das Direktorium einzuladen, nicht den
Lemanjschcn, wie es in einer Bothschaft anriech,
sondern den französischen Miütarc.dex fur unsre
Truppen anzunehmen, und bekannt zu machen:
dagegen müßten auch in diesem einige Abänderungen
vorgenommen werden, weil wir weder erste noch
zweite Vestnngslinien haben, und also diese und ei-
nige ähnliche Ausdrucke abgeändert werden müßen.

And er werth: Mau trage der Commission
auf, den Militärcodex endlich einmal zu übersetzen,
die erfoderiichcn Veränderungen vorzuschlagen, und
lasse dieselben dann durch die Versammlung beur-
theilen, damit wir nicht mehr etwas.annehmen,
das wir nicht kennen.

Secretan: Es bedarf hierüber keiner ne um

Commission die Uebersetzung kann Zdurch d e jessge
besorgt- und' der Versammlung vorgelegt wer em

Cartier folgt diesem Antrag. Die Commission
wird beauftragt, die Uebersctzung des fränkischen
Codex zu besorgen, und die erfoderlicken Verende-
rungcn der Versammlung selbst vorzulegen.
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Carraxd im Namen einer Commission legt ein
Gutachten vor, über die einstweilige Widerersetzung
der Pfründen.

A n dcr w e rth fodert Niederlegung des Gut-
achtens auf den Kanzleytìsch, denn da bisher in
mehreren Kantonen nach andern Grundsätzen vers
fahren wurde, so könnte leicht Unordnung entstehen.

Carrard: Das Gutachten soll nicht zurükwjr-
kend seyn, und durch dasselbe werden nur die alten
Uebungen laut der Constitution beibehalten, auch
haben die Verordnungen des Direktoriums über
diesen Gegenstand, Verwirrungen veranlaßt, daher
müßen wir jene aufheben.

- Escher will nicht ohne sorgfaltige Prüfung Di-
rektorialverordnunaen aufheben, und fodert also
von der Commission nähere Auskunst hierüber,
und also Niederlegung des Gutachtens auf den
Kumleitisch.

Carrard : Die Beschlüsse,des Direktoriums sind
vorhanden, und die Steurung der Unordnungen ist
dringend, also verschiebe man die Berathung nicht
zn lange.

Schoch will die Sache kurz machen, und den
Gemeinden das Recht geben, ihre Pfarrer zn wach
len, nachdem Hie Pretendemen Zeugniße von gutem
Wandel und reiner Lehre von ihren Bischöffcn vor-
gewiesen haben.

Schlumpf bemerkt, daß es jezt nur noch um
Berathung der Dringlichkeit zu thun ist. Das Gut-
achten wird fur 2 Ta w auf den Kanzleitisch gelegt.

Die Berathung über Kuhns Criminalgesczge-
bungsgutachten wird fortgesezt.

§ 12. bis 20. werden ohne Einwendung ange-
nomme».

§. 21. Kühn: Die französische Uebersetzung muß
verbessert werden. Ange oiumen.

D e Z folgenden ZO. werden ohne Einwendung
angenommen.

§. 27 Custor wünscht, daß auch diejenigen
Bürger, welche durch die Statthalter in Verhatt
genommen werden, unter die Bedingung dieses §.
gebracht w rden.

Kühn: Diesem entspricht schon die Constitution
selbst, und gegen Staatsverbrecher muß, wenn die
Ccnstitünon hierüber nicht verändert wird, ein eig-
«er PrvMgang bestimme werden.

Eu st or zieht seinen Antrag zurük und der §.
würd ohne Einwendung angenommen.

Das Direktorium fodcrr', daß die von den Hau-
streru zu ködernden Patente endlich einmal bestimmt
wercen. 0 mi n? will den Gegenstand der Com-
nuzi.ow, welche über die Hausirer niedergesezt war,
jUweiscu.

Escher bemerkt, daß keine solche Commission
vorfanden ist, und daß der Gegenstand die Finan-

zen angeht, also fodert er Verweisung an diese
Commission.

Dieser lezte Antrag wird angenommen.
Der Senat verwirft den Beschluß über die Er-

nenn.mg der Agenten. Auf Eschers Antrag wird
die hierüber niedergelezte Commission aufs neue
mit diesem wichtigen Gegenstand beauftragt.

Senat, 24. Juli.
Präsident Fuchs.

Der fränkische Bürger Mariette übersendet
seinen Daub â-,I)Nisjiiv ils 1'üomms avsc ls (losts
c>s 5S5 si clv 5S5 clovoii-5, und giebt Erlaub-
niß, diese Schrift, als Vorläuferin der allgemeinen
Republik, nachdrucken und in ganz Helvetien aus-
theilen zn lassen.

Usters glaubt zwar kaum, daß wir von der
Bevollmächtigung Gebrauch machen werden.; der
allgemeinen Republik ist indeß zu dem wieder auf-
erstandenen Anacharsis Cloots Glük zu wünschen;
er verlangt Verweisung an die Revisionscommisslon
der Eoust tution. Laflechere will eine besonders
Commission zn Untersuchung der Sichrist.

Auf Schw alle r s und R e din g s Antrag wer-
den die Secremrs damit" beauftragt.

Mittelholz er legt folgenden Commifsional-
bericht vor:

Die zu Untersuchung der Resolution des großen
Raths vom 20. Juli ernannte Commission hat aus
der derselben beigefügten Direktorial-Botschast vom
16. nämlichen Monats verstanden, wie sich einige
Verw. Kammern im Laufe dieses Jahrs erlaubt ha-
ben, über die eingegangenen Gelder ohne Vewilli-
guug des Direktoriums zu v rfügen, obschon der
11. und 12. Art. des Gesetzes vom Z. Februar über
die Beziehungsart der Staatseinkünfte, den Ver-
waltnngskammern und Obereinnehmern ausdrüklich
verbietet, ohne Rnweisun? oder Bewilligung des
Direktoriums die eingegangenen Gelder zu was im-
mcr für einem Gebranch zu verwenden. Das Voll-
ziehungsdirektorium entschuldigt für dießmal die
Verwaltungskammcrn einigermaßen selbst, und will

> weder für die vergangenen Falle, noch f r künftig
l gleiuie, einigen Gebrauch von jener Gewalt machen,
^ btt ihm der 82. und loZ. Art. der Konstitution in

die Hände legt, sondern statt die Verwaltungskam-
i mern auf der Stelle zu entsetzen, ladet es zu einem
î dießfalligkn Strafgesetz ein.
î Der Beschluß des großen Raths macht in seinem

ersten §. beim ersten üebertretungsfall die Verwal-
tungskammern und Obereinnchnier fur die vcrwen-
denden Summen hinfüran Einen für Alle und Alle
für Einen verantwortlich, und legt denselben auf,
in Zeit 8 Tagen den ausgegebenen Betrag wieder
baar in die Kasse zu legen.



Die Commission glaubt, es können Falle ein-
treten, wenn das Vollz. Direktorium über Summen,
die es ganz richtig baar vorhanden zu seyn glaubt,
verfügen wollte, und selbe schon verwendet waren,
daß es der Republik mit der Ersetzung innert 8
Tagen gar nicht geholfen wäre, somit sey diese
bloße Ersetzung innert 8 Tagen, welche der erste Art.
vorschreibt, eine milde Strafe.

Der 2. Art. macht alle Glieder beim 2ten Ver-
Zehen im gleichen Jahr, auf gleiche Art wie dcr
erste verantwortlich, und legt denselben eine Geld-
büße von gleicher Summe auf, als die verwendete ist.

Der z. Art. fordert im dritten Fall im gleichen
Jahr, nebst der Erstattung und Geldbuße, noch die
Absetzung.

Die Commission findet hier die Geldbuße am
rechten Orte, und folgsam bloß entehrende Strafen
unzwekmaßig, und eben so ist die jahrweise Ein-
theilung nothwendig, weil es ungerecht ware, ein
neu eingetretenes Glied beim ersten Vergehen, gleich
den übrigen zu strafen, die allenfalls vor Zeiten sich
schon einmal übersehen Hütten, um so mehr, da es
sich unmöglich bnders thun lassen kann als einen
für alle, und alle für einen verantwortlich zu ma-
chen. Die im 3. Art. bestimmte Absetzung ist um
so mehr erforderlich, als Männern ss die in ei-
uem und ebendemselben Jahr ein und ebendasselbe
Gesetz übertreten, kein Zutrauen mehr kann ge-
schenkt werden.

Die Commission räth einstimmig zur Annahme
des Beschlusses.

Meyer v. Arb. räth den Beschluß sogleich in
.Berathung und anzunehmen. Zàslin will sich der
Annahme nicht widersetzen, Hütte aber gewünscht,
daß sich das Direktorium über den Drang der lim-
stünde, der einige Verwaltungskammern zu eigen-
mächt gen Verfügungen über die ihnen anvertrauten
Gelder beweg n konnte, näher erklärt hatte: Es
können Fälle seyn, wo unabweisliche Requisitionen
Truppenbezahlungen, die allein großes Unglük ver-
hüten konnten, jenen Drang der Umstände hervor-
brachten und die Verwaltungsiammem alsdann sehr
entschuldigen.

Pfyffer glaubt, die ungesäumte Annahme des
Beschlusses sey höchst wichtig und nöthig; wie kann
die Regierung die Staatsausgaben rcgulan'siren,
wenn sie auf keinen Eingang der Gelder sichere
Rechnung machen darf, und unter mancherlei Vor-
wänden dieselben von den Einnehmern zurükgchalten
werden? Auch zu dringlichen Ausgaben müssen
die Verwalt. Kammern erst von der Regierung be-
vollmächtig! werden.

Laflechere stimmt Zäslin bei: er glaubt, es H

habe Falle gegeben, wo die Vecw. Kammern, w- î

' '

dein sie unbevollmächtigt zwar Handelken, dennoch
dafür den Dank des Vaterlandes verdienten; eine
gewisse allgemeine Autorssation zu Bestreitung höchst
dringender augenbliliicher Bedürfnisse ist für die
Verw. Kammern crfoderlich. Züthi v. Soi. er-
innert an die Organisationsgesetze für die National-
schazkammer, die alle eigenmachcige Verfügungen
über Gelder, den Verw. Kammern untersagen; er
stimmt zur Annahme: es ist dabei nur um Bestra-
fung derer, die ein sehr bestimmtes Gesetz verletzen,
zu thun.

Barras hält den Beschluß im allgemeinen für
gut, aber er sieht in der Bothschaft eine Entschul-
digung der Uebertrettung eines bestimmten Gesetzes;
er glaubt auch wirklich, daß Fälle emtretten können,
in denen die Verw. Kammern kaum als strafwürdig
augesehen werden können, und wünschte einige Aus-
naymcn in dem Strafgesetz. Crauer will den

Verw. Kammern keinerlei solche Competenz geben,
sonst ist keine Régularisation des öffentlichen "Dien-
sies möglich. Mittelhol; er glaubt, die Kam-
mer des Kantons Leman habe sich hauptsachlich
eigenmächtige Geldverfügungen erlaubt; Ausnahmen
können unmöglich gestattet werden. '

Dcr Beschluß wird angenommen.'

Grosser Rath 25. Jul.
Präsident Marcacci.

Die Berathung über das Criminalgcsezgebnngs-
Gutachten wird sortgefezt.

§ 28 wird ohne Einwendung angenommen.
§ 2y. Cartier: Die Zeit von 24 Stunden zu

Verhörung eines Beschuldigten ist zu kurz, ich foi-

dere, daß man hierzu wenigstens zweimal 24 Sinn-
den Zeit gebe.

Kühn: Dieser Zeitpunkt ist nur für den An-
fang der Untersuchung, nicht für ihre Beendigung
bestimmt, und wir sollen die Grausamkeiten ver-
hüten, Beschuldigte ohne alle Untersuchung lauge
in den Gefängnissen schmachten zu lassen. Secre-
tan stimmt Kühn bei, denn nur der Beschuldigte,
nicht die Zeugen sollen in dieser Zeit verhört wer-
den. Der § wird ohne Abänderung angenommen.

Die beiden folgenden §§ werden ohne Eiuwew
dung angenommen.

§ 32. Cartier wünscht zu wissen, ob die (I-
schwornen öffentlich entscheiden müssen, oder nicht,

Kühn: Diese Frage soll entschieden werden, wenn

die Organisarionsgesetze selbst bestimmt weiden; hier

aber ist nur von den Grundsätzen die R de, all»
ist keine Bestimmung hierüber jezt noch nothwendig.
Der F wird ohne Abänderung angenommen.

(Die Fortsetzung sclgt.)
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Herausgegeben von Escher und Ufteri, Mitgl. der gesetzgeb. Räthe.

——

Band I. VI. Bern, 27. Jul. 19. Thermid. ^kl.

Gesezgebnn g.

Grosser Rath, 25. Jul.
(Fortsetzung.)

Die vier folgenden §§ werden ohne Einwendung
angenommen.

§ 37. Pellegrini: Warum wird die Untersu-
chung des Factums von dem Urtheil über das
Recht abgesondert? um den Beklagten desto besser

vor Willkühr zu sichern; da nun aber der Kamon-
gerichts-Präsident auch dem Urtheil über das Recht
beiwohnt, so sollte nicht er, sondern der Distrikt-
gerichts-Präsident die Untersuchung des Factums
auf sich haben.

§ 38. Kühn: Der Beklagte ist hinlänglich ge-
sichert vor Gesczwidrigkeit, dnrch die Möglichkeit
des Cassacionsbcgehrens, und der Kantongerichts-
Präsident soll nur darum bei der Untersuchung des
Factums seyn, um bestimmte Kennmiß über diese
Untersuchung zu erhalten; der Distriktsgerichts-Prä-
sident kann nicht hiermit beauftragt werden, weil
man ihn jedesmal in die Hauptstadt des Kantons
berufen, oder aber diesen Auftrag dem Präsident
des Distrikts des Hauptorts übergeben müßte, wo-
wider sich die Versammlung schon einst ganz be-

stimmt erklart ha ; man behalte also den § unver-
ändert bei. Der § wird unverändert angenommen.

§ 39. Carrard wünscht, daß diese zwei Mit-
glieder, welche zur Untersuchung gezogen werden,
nicht durch den Präsidenten ernannt, sondern daß
ihm diese auf eine andere Art beigeordnet werden.
Kühn: Hierdurch wird nur bestimmt, daß der
Präsident nicht allein, sondern mit zwei Beisitzern
die Untersuchung vornehme; die Art dieser Ernen-
n»ng kann noch nicht bestimmt werden, wei! hier
nicht organische Gesetze, sondern die Grundsatze
aufg.stell', we den. Pclle g r nu glaubt, diese Mir-
gli.der müssen durch den Präsidenten ernannt wer-
den, weil nicht alle Mitglieder eines Gerichts fähig,
und, eine s.lche Untersuchung vorzunehmen. Car-
tard b barret mss seiner vorgeschlagenen Mande-
^!ig, rvcu die Mfassuug des H selbst nicht mit

Kuhns Aeusserung einig ist. Cartier stimmt ganz
Carrard bei. S eh lumpf ist gleicher Meinung.
Gmür hingegen beharret auf unabgeändcrter Bei-
behaituitg des H. Zimmermann: Der K ist et-
was unbestimmt abgefaßt; dnrch Carrards vorge-
schlag-me Verbesserung wird jeder Mißverstand ge-
hoben, also nehme man dieselbe an. Schoch:
Man nehme die zunächst wohnenden Richter zur
Untersuchung, so ist keine Arr von Schwierigkeit
mehr vorhanden. Carrards Antrag wird an-
genommen.

Der 40. §-wird ohne Einwendung angenommen.
§ 41. Cartier: Da der Präsident nicht allein,

sondern mit Beisitzern die Untersuchung vornimmt,
so soll hier nicht von einem Richter, sondern von
mehreren die Rede seyn. Kühn: Diese mehreren
richterlichen Personen machen nur eine moralische
Person aus, und heissen also der Richter. Car-
tiers vorgeschlagene Abänderung wird angenommen.

Die 9 folgenden §Z werden ohne Einwendung
angenommen.

§ 51. Cartier will, daß auch die Unterfn-
chungsrichtcr dem Beklagten Fragen vorlegen kon-
neu. Secretan: Die Untersuchungsrichter haben »
hierbei gar nichts zu thun, denn die Beurtheilung
über das Recht soll ganz von der über das Factum
getrennt werden; also behalte man den § ohne
Abänderung bei. Custor folgt Secretans Mei-
nung. Kühn: Die Kantonsrichter sind nur als
Aufseher über die Geschwornen gegenwärtig, um
allenfalls ein Rcvisionsgericht zu begehren, wenn
ungerecht verfahren würde; und ohne Wiederver-
mcnqung der abgesonderten Handlungen dieses
Rechtsgangs, kann Cartiers Begehren nicht ent-
sprechen werden. Graf befürchtet, daß der Ein-
fluß :cs Präsidenten des Kantonsgerichts, der in
allen diesen Untersuchungen und Urtheilen vsrhan-
den ist, zu stark sey, und gefahrlich werden konnte.
Kuh«: Der Präsident ist nur Vorsitzer, um Ord-
nung zu erhalten, und ins Mehr zu setzen, also
kann dessen Einfluß nie gefährlich seyn. Der K

wird unverändert beibehalten.
S Kühn: der Präsident soll auch hier an-



geführt werden. Dieser Beisa; wird angenommen.
Die fünf folgenden §§ werden ohne Einwen-

düngen angenommen.
§ 59. Schlumpf findet diesen § undeutlich,

und fodert Erklärung. K uhn: Die Formeil werden
nachher gesezlich bestimmt werden, nach denen die
Geschwornen einzeln ihr Urtheil eröffnen; dieses
aber kann nicht in den Grundsätzen selbst angeführt
werden. Schlumpf befürchtet Weitläufigkeiten,
doch will er sich einstweilen zufrieden stellen. Pel-
legrini: Diese Urtheilsertheilung ist schon von
Filangieri vortreflich entwickelt worden; er stimmt
zum K. Carrard: Da die Geschwornen so wenig
ass andere Richter, alle auf einmal sprechen kön-

neu, so ist es nothwendig, daß jeder besonders
sein Urtheil eröffne. Mein er findet dagegen bedenk-

lich, daß von diesen Geschwornen jeder abgesondert,
und in Abwesenheit der übrigen sein Urtheft dem
Präsidenten eröffnen soll, wodurch dieser Präsident
bei seinem sonst schon grossen Einfluß leicht gefähr-
lich werden könnte.

Kühn: Wann die Geschwornen ihre Urtheile
nicht abgesondert geben, so wird Einfluß des Bei-
spiels Plaz haben, welches durchaus vermieden
werden muß. Der Präsident nimmt übrigens die

Urtheile nicht allein, sondern in Gegenwart der

übrigen Kantonsrichtcr an, so daß also jede Gefahr
von Einfluß hier wegfallt; ich beharre also auf
dem §. Schlumpf erneuert seine Bedeuklichkei-

ten, und kann diesen 59. § mit dem vorherigen
§ nicht reimen.

Carrard: Schlumpf hat recht, sobald die

Geschwornen sich zusammen berathen und selbst ur-
theiln,, wie es der zg. § bestimmt, so ist schon

Einfluß von einem auf den andern vorhanden, und
also die von Kühn vorgebrachte Vertheidigung des
§ nicht hinlänglich; auch in England hat diese Be-
rathung unter den Geschwornen statt, und dieser §

sollce eigentlich einzig bestimmen, daß jeder Ge-
schworne bestimmt und nach gewißen Formen sein

Urtheil eröffnen müsse, und sich also nicht auf einen
andern Richter berufen könne.

Custor ist ganz Carrards Meinung, und will
zu diesem Ende hin, daß jeder Geschworne sein Ur-
theil in Gegenwart des ganzen Kantonsgerichts
eröffne. P e r lg h e ist Schlumpfs Meinung, - und
wünscht nur, daß derselbe einen Schluß gezogen
hätte; er rath auf Durchstrcichung des vorherigen
§ an, damit dann jeder Mittheilung und jedem
Einfluß zuvorgekommen werde.

Secretan anerkennt die Achtung, die man
einem solchen zusammenhängenden, zwekmäßig ab-
gefaßte» Gutachten schuldig ist; doch findet er die-

à § nicht bestimmt genug, und wünscht, daß der
Verfasser den Gang, den er hiebei zu nehmen glaubt,

2 '
-

etwas bestimmter entwikle; denn da in dem 5?. §

schon von Urthcilsprechung die Rede ist, so scheint
ihm wirklich ein Widerspruch zwischen diesen beiden
§§ vorhanden zu sey,,. Ueberoem spricht nicht jeder
Richter ein Urtheil, sondern sagt seine Meinung,
und das Resultat dieser Mîinung bewirkt erst das
Urtheil, folglich ist Abfassungsverbesserung uothwen-
dig. Kühn: Der Z8- § zeigt im Allgemeinen den

Gang dieser Beurtheilung, und enthalt also beide

Handlungen das Berathen und das Urtheilen zu-
gleich; der 59. § hingegen spricht nur von der

Art, wie die Geschweruen die Meinungen von sich

geben, aus denen das Urtheil herfließt, wovon im
Z8. § die Rede ist. Ich beharre also auf den, 5.
Secretan fodert Zurukweifung dieser beiden KZ

an die Commission, um die Abfassung derselben zu
verbessern. Dieser lezte Antrag wird angenommen.

§ 62. Perighe will diesen § durchstreichen,
denn wenn das Kantonsgericht den Beklagten los«
spricht, warum soll wieder eine neue Untersuchung
statt haben? Kühn: der 6c. K hat keine Verbin-
dung mit dein 62. §, in welchem einzig davon die
Rede ist, daß, wenn das Kantonsgerichl überzeugt
ist, daß das Geschwornen Gericht steh geirrt habe,
die Untersuchung aufs neue durch ein zweites Ge-
schwornen Gericht vorgenommen werden müsse;
also muß der § beibehalten weroen.

Custor stimmt Kühn bei, und beharret auf
Annahme des §. Perighe ist nicht erbaut, weil
das Kanloiisgericht immerfort auf semer Meinung
bleiben wird, und also der Beklagte jogle:ch lollte
losgelassen werden, wenn das Kanronsgericht findet,
daß sich die Geschwornen geirrt haben; er beharret
auf der Durchstreichung dieses §. Der § wird un-
verändert angenommen.

Die ganze übrige Folge des Gutachtens wird
ohne irgend eine weitere Einwendung angeaoumien.

Escher sagt: Einst äußerte sich die V-rfamm-
lung ganz einmüthig, daß sie nie zugeben werde,
daß irgend eine Art von Papiergeld in Helveticn er-

schaffen und in Umlauf gcsezt werde; nun ?che ich

aber zu meinem größten Erstaunen in No. 2. des

neuen helvetischen Tagblatcs, daß das Direktonu»
einen Beschluß nahm, weichem zu olge ledcm bel-

vetischen Soldat sei» Guthaben mit einem schrifrli-
chen Bon, welches auch als Auflagecntrichrung
angenommen wird, bezahlt werden soll. Was ist

nun dieses anders als Papiergeld denn ich denke

unsre Soldaten werden nicht so viel Abgaben' zn

bezahlen haben, baß sie diese Bons alle als solche

wieder an die Natioualcasse abgeben kcmueu: S-e
werden diese Papiere also verkaufen müssen, und da

jedermann lieber Geld als Papier hat, darauf ver-
licren, und dadurch wird das schreklii'.ste Agiorage
bewirkt werden. (Die Fortsetzung folgt.)


	Gesezgebung

